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Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

 Erhalt und Weiterentwicklung eines attraktiven 
Ländlichen Raums:

 integrierte Strukturentwicklung

 Schwerpunkt Innenentwicklung

 Lebensqualität stärken
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

Schwerpunkte setzen

Flächenverbrauch entgegenwirken – Wohnraum schaffen

Bürgerliches Engagement fördern und nutzen

Interkommunale Kooperation anstoßen

Demografischen Wandel gestalten

Holzbaukultur fördern

Klima-, Natur- und Landschaftsschutz konkret werden lassen
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
- Förderschwerpunkte

Wohnen Arbeiten

Grundversorgung Gemeinschafts-

einrichtungen

Integrierte ländliche 

Entwicklung

Übergeordnete Zielstellung:

Nachhaltige strukturelle 

Verbesserung in ländlich 

geprägten Gemeinden



Schöffler.stadtplaner.architekten

Umnutzung vorhandener Bausubstanz

Umfassende Modernisierungen (Schaffen v.  zeitgemäßen Wohnverhältnissen)

Ortsbildgerechte Neubauten in Baulücken

Verbesserung des Wohnumfeldes

Neuordnung mit Baureifmachung

Umbau (Schaffen v.  zeitgemäßen Wohnverhältnissen)   

 Förderschwerpunkt Wohnen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
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 Förderschwerpunkt Arbeiten

Entflechtung unverträglicher Gemengelagen

Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen

Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur

Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
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 Förderschwerpunkt Grundversorgung

Sicherung der wohnortnahen Versorgung mit Waren

Sicherung der wohnortnahen Versorgung mit 
Dienstleistungen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
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 Förderschwerpunkt Gemeinschaftsein-

richtungen

Schaffung von Gemeinbedarfseinrichtungen

Redimensionierung von Gemeinbedarfseinrichtungen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
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 Stärkung der Bürgergesellschaft

Vorbereitung und Begleitung investiver Projekte

Moderation von Bürgerbeteiligungsprozessen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
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 Förderverfahren

Schriftlicher 
Aufnahmeantrag der 

Gemeinde  

in enger 
Zusammenarbeit mit 

privaten 
Antragsstellern und 

Unternehmen

Mehrstufiges 
Auswahlverfahren

Priorisierung nach 
struktureller 
Bedeutung

Zuwendungsbescheid

Auszahlung durch

L-Bank

Antragstellung Projektauswahl Bewilligung

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
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 Fördersätze 
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•Regelfördersatz 40 %

•Max. 500.000 € pro Projekt

Privatpersonen im Förderschwerpunkt Wohnen

•Regelfördersatz 30 %

•Max. 50.000 € pro Wohnung bei Umnutzungen

•Max. 20.000 € pro Wohnung bei Modernisierung, Umbau und Neubau

•Max. 100.000 pro Projekt

Unternehmensförderungen im Förderschwerpunkt Arbeiten und Mietwohnungen
•Bis zu 15 %

•Max. 50.000 € pro Wohnung bei Umnutzungen

•Max. 20.000 € pro Wohnung bei Modernisierung

•Max. 200.000 € pro Projekt

•< 100 Mitarbeiter

Unternehmensförderung im Förderschwerpunkt Grundversorgung

•Bis zu 20 %

•Max 200.000 € pro Projekt

•< 100 Mitarbeiter 
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
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ANTRAGSFORMULARE
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Alle o.g. Unterlagen müssen der Stadt i.d.R. bis spätestens Anfang Sept. 2019 für 

Antragsstellungen im  Programmjahr 2020 vorliegen

• Vollständige Planunterlagen inkl. baurechtlicher Beurteilung d.h. Baugenehmigung oder 

positiv beschiedene Bauvoranfrage

• Antragsformular (siehe Formblatt ELR-3)

• Baubeschreibung (siehe Formblatt ELR-4/ bei überwiegender Fremdvermietung 

Formblatt ELR-5/ Unternehmensinvestitionen)

• Kostenschätzung (bei Hochbauten nach DIN 276 gegliedert)

Notwendige Unterlagen zur Antragstellung Privatmaßnahmen
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Formular ELR-3:

• Daten Antragsteller

• Kurzbeschreibung Projekt

• Kosten/ Finanzierung/ Beantragte 

Zuwendung

• Durchführungszeitraum

• Anzahl Wohneinheiten/ Angaben 

Eigennutzung oder Vermietung

Anlagen: 

• Kostenschätzung (bei Hochbauten 

nach DIN 276)

• Planunterlagen

• Statistik der Baugenehmigungen 

(für überwiegend CO2 bindende 

Baumaterialien)
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Formular ELR-4:

• Daten Antragsteller und Objekt

• Fotos vom Objekt

• Derzeitige Nutzung/ Zustand

• Planung

• Strukturelle Aspekte (Kommune)

• Umwelt und Klimaschutz
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IHRE ANSPRECHPARTNER



Schöffler.stadtplaner.architekten

Ihre Ansprechpartner:

In allen Fragen zu den Zielen des Programms, Fördermöglichkeiten und notwendigen

Voraussetzungen wenden Sie sich bitte an:

• Ulrich Hildner, Ortsvorsteher Rebland, Tel.: 07221/93-1261 

• Gudrun Pinhal, Stadtverwaltung Baden-Baden, Fachgebiet Stadtplanung 

Tel.: 07221/93-2559

• Stefanie Ganter, SCHÖFFLER.stadtplaner.architekten, Tel.: 0721/83103-20

Genauere Informationen zum Programm, den Fördersätzen und die nötigen 

Antragsformulare finden Sie auf der Internetseite des Ministeriums für 

ländlichen Raum:

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
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AUSBLICK
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• Bei Interesse baldmöglichst bei einem der Ansprechpartner melden

• Ausschreibung und neue Formulare für das Jahresprogramm 2020 werden 

voraussichtlich im Frühjahr 2019 veröffentlicht. Es sind immer die neuen Formulare zu 

verwenden!

• Abgabe aller notwendiger Unterlagen für den Antrag im September (genaues Datum 

wird noch bekanntgegeben) bei der Ortsverwaltung oder direkt bei Frau Pinhal in 

Baden-Baden

• Baugenehmigung oder positiver Vorbescheid muss bei genehmigungspflichtigen 

Vorhaben zum Antrag vorliegen.

• Es darf nicht vor Aufnahme ins ELR-Programm mit dem Bauvorhaben begonnen 

werden (Bekanntgabe über Aufnahme im Frühjahr 2020). 

• Für den Einsatz von überwiegend CO2-bindenden Baustoffen in der 

Tragwerkskonstruktion gibt es einen erhöhten Fördersatz (letztes Jahr 5.000 Euro pro 

Wohneinheit)

Antragstellung für das Programmjahr 2020


